
Verordnung 
über die steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen 

(BVV 3) 

 

 

Art. 3 Ausrichtung der Leistungen 

1 Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter der 
AHV (Art. 21 Abs. 1 des BG vom 20. Dez. 1946 über die Alters- Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung; AHVG) ausgerichtet werden. Sie werden bei Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters der AHV fällig. Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin 
erwerbstätig ist, kann der Bezug bis höchstens fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen 
Rentenalters der AHV aufgeschoben werden.2

2 Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist zulässig bei Auflösung des 
Vorsorgeverhältnisses aus einem der folgenden Gründe: 

a. wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente der eidgenössischen 
Invalidenversicherung bezieht und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist; 

 
b. wenn der Vorsorgenehmer die ausgerichtete Leistung für den Einkauf in eine 

steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für eine andere anerkannte Vorsorgeform 
verwendet; 

 
c. wenn der Vorsorgenehmer seine bisherige selbständige Erwerbstätigkeit aufgibt und 

eine andersartige selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
 
d.  wenn die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 5 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. 

Dezember 1993 zur Barauszahlung verpflichtet ist. 

3 Die Altersleistung kann ferner vorher ausgerichtet werden für: 

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf; 
 
b. Beteiligungen am Wohneigentum zum Eigenbedarf; 
 
c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.  

4 Eine solche Ausrichtung kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.  

5 Die Begriffe Wohneigentum, Beteiligungen und Eigenbedarf richten sich nach den 
Artikeln 2–4 der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge.  
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6 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so ist die 
vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen nach den Absätzen 2 Buchstaben c und d sowie 3 
nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner 
schriftlich zustimmt. Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie verweigert, 
so kann die versicherte Person das Gericht anrufen. 

 

 
2 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177).  

 
Stand am 1. Januar 2009 
 
 
 

Art. 51 Anlagevorschriften 

1 Die Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung sind als Spareinlagen (Kontolösung) bei 
einer dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Bank anzulegen, bei Anlagen in 
der Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschriftensparen) durch Vermittlung einer 
solchen Bank. 

2 Gelder, welche die Bankstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten als 
Spareinlagen jedes einzelnen Vorsorgenehmers im Sinne des Bankengesetzes vom 8. 
November 1934. 

3 Für die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung gelten beim 
Wertschriftensparen die Artikel 49–58 der Verordnung vom 18. April 1984 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) sinngemäss. Abweichend 
davon kann vollständig in ein kapitalerhaltendes Produkt oder eine Obligation guter Bonität 
investiert werden. 

 
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4651). 

 
Stand am 1. Januar 2009 
 
 

Art. 7 Abzugsberechtigung für Beiträge 

1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können bei den direkten Steuern von Bund, 
Kantonen und Gemeinden ihre Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen in folgendem Umfang 
von ihrem Einkommen abziehen: 

a. jährlich bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, wenn 
sie einer Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören; 
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b. jährlich bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis 40 Prozent des 
oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, wenn sie keiner 
Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören. 

2 Sind beide Ehegatten oder beide eingetragenen Partnerinnen oder Partner erwerbstätig und 
leisten sie Beiträge an eine anerkannte Vorsorgeform, so können beide diese Abzüge für sich 
beanspruchen.  

3 Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters der AHV (Art. 21 Abs. 1 AHVG) geleistet werden.3

4 Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet werden.4

 
3 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 
2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177). 
4 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 
2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177). 

 
Stand am 1. Januar 2009 
 

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 2008 

Die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung ist bis zum 1. Januar 2011 an 
die Bestimmungen dieser Änderung anzupassen. 

 
Stand am 1. Januar 2009 
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